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1. Beschlussvorschlag: 
 
Der Haupt- und Finanzausschuss beauftragt die Verwaltung, mit Hilfe eines geeigneten 

Dienstleistungsunternehmens eine Hundebestandsaufnahme im Stadtgebiet Schmallenberg 

durchzuführen. 

 
 
2. Sachverhalt und Begründung: 
 
Bei der Hundesteuer handelt es sich um eine örtliche Aufwandsteuer. Jeder Hundehalter ist 
gem. der Hundesteuersatzung der Gemeinde verpflichtet, seinen Hund innerhalb von 2 Wo-
chen nach Aufnahme in den Haushalt steuerlich anzumelden. Immer wieder kommt es je-
doch vor, dass Hunde auffallen, die steuerlich nicht erfasst sind (z.B. durch Anzeigen aus der 
Bevölkerung, Begegnungen im Bereitschaftsdienst des Ordnungsamtes).  
 
Bei der zuletzt im Jahr 2015 großflächig durchgeführten Hundebestandsaufnahme wurden 
rd. 6 % unversteuerter Hunde entdeckt. Diese Bestandsaufnahme erfolgte in Eigenregie 
durch die Verwaltung.  
 
Aus Gründen der Steuergerechtigkeit sollte nach 7 Jahren erneut eine Hundebestandsauf-
nahme vorgenommen werden. Um eine flächendeckende Bestandsaufnahme zu gewährleis-
ten, wird vorgeschlagen, hierfür ein entsprechendes Dienstleistungsunternehmen zu beauf-
tragen. Diese führen Befragungen in den Ortschaften durch und ermitteln so flächendeckend 
die Anzahl der Hunde. Die Einhaltung datenschutzrechtlicher Bestimmungen wird sicherge-
stellt.  
 
Erste Recherchen in diese Richtung zeigen, dass Kommunen, die eine Hundebestandsauf-
nahme mit einem Kommunaldienstleister durchgeführt haben, gute Ergebnisse erzielt haben 
und sich der Aufwand für die Beauftragung durch erzielte Steuermehreinnahmen rechnet.  
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